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einige Punkte des Dienstes zu bestimmen, um die
Wttlkühr zu.vermeiden, und den Truppen unnütze Be-
schwerlichkeitcn zu ersparen:

Auf den Bericht seines Kriegsministers,
b e s ch l i e ß t:

5. Die französische Ordonnanz vom i. März 176s.
zu Bestimmung deS Dienstes in den Besatzungsplätzen
und Quartieren soll vorläufig angenommen seyn.

2. Der Kriegsminister ist beauftragt, dem Direkte-
rium ein auf diese' Ordonnanz gegründetes, und der
republikanischen Verfassung anpaf. - des Reglement vor-
zulegen.

3. Keinem Gottesdienst soll irgend eine kriegerische
Ehre bezeugt werden.

4. Kein helvetischer Offizier kann darauf Anspruch
machen, eine Schildwache an seiner Thüre zu haben,

ausgenommen der Kommandant eines Platzes.
3. Die Chefs der Corps können unter keinem Vor-

wand Schildwachen ausstellen aiS an folgenden Posten:
eine an die Tbure des Befehlshabers des CorpS, wel-
eher die Fahnen oder Standarten bei sich hat; eine

an die. Thüre deö Schatzmeisters des Corps um die

Kasse zu bewachen; eine oder mehrere, je nachdem es

die Handhabung der Ordnung und der Polizei crfor-
dcrn, in dem Quartier der Truppen. Dieser Dienst
soll von demjenigen des Platzes unabhängig.seyn.

^

6. Alle Offiziers, welchen Rangs sie seyn mögen,
alle Unteroffiziers und Soldaten, sollen gehalten seyn

in ihren Garnisonen oder Quartieren die Uniform zu

tragen; sie sollen niemals den Titel eines Grades, der

ihnen nicht durch einen Beschluß des Direktoriums bei-

gelegt wäre, weder fordern, noch sich selbst anmassn,
noch die äußerlichen Unterscheidungszeichen desselben

tragen können. >

7. Der Grad eines helvetischen Legionschefs ^kommt
mit dem Grade eines Brigadcchcfs in der französischen
Armee überein; folglich ist der Chef einer Legi»n
Odrist, und wird die diesem Grad gehörenden Achsel-
bänder, (Epauletten) tragen.

s. Der Grab eines Kommandanten einer Art von

Waffen, geht mit dem Grad eines Bataillonschcfs in
der fränkischen Armee gleichen Schritt; dem zufolge
ist der Kommandant einer Art von Waffen in einer

Legion, Obristucntcnant, und wird ein diesem Grad
gebührendes Achscldand (Esanlette) tragen.

9. Alle andere Offiziers einer helvetischen Legion
sollen die Achscldänder (Epaulette) der Grade der srän-

tischen Armee tragen, mit denen sie gleichen Schrittes
sind.

Dem Kriegsminister ist die Vollziehung des gegen-

wattigen Beschlusses aufgetragen.
(Hier folgen die Unterschristen.)

Politische Vorschläge.
XII.

Ueber einMittel, innerlicheUuruhen, auch
wenn sie bereits zu wirklicher Rebel-
lion erwachsen sind, dennoch ohne
Blutvergießen beizulegen.
Gleichwie man bis ans die gegenwärtige Zeit bei-

nahe in allen Staaten »ersäumt hat, aufMittel wider
Kriege mit auswärtigen Völkern zu denken,
eben so nachläßig war man in Rüksicht derjenigen
Mittel, durch welche man innerlichen Unruhen
und bürgerlichen Kriegen, die ein Laud so jam-
merlich zerreiffen, vorbiegen könnte. Sol a-d irgendwo
im Land ein Aufstand geschieht, so werden nicht nur
von der Obrigkeit Truppen aufgeboten, sondern nach
dem man den Rebellen, welche aber die Regierung
für ihre Gegenparthei halten, und affo kein Zu räum
in sie setzen, etliche Male hintereinander, ehe die aus-
brausende Hitze erkalten kann, vergebliche Friedensvor-
Schläge gethan hat, so hält man es nun für unzwessel-
haste Pflicht, ungesäumt gegen die Rebellen ganz of-
ftnsiv zu Werke zu gehen, sie, sobald man genug Trnp-
pen hat, auf.ihrcm Boden aozi greifen nnd das, was
durch Sanstmulh, Ue erlcgunq und Vorsichtigkeit zu
einem erwünschten Ende gebracht werden sollte, dein
ungewissen Streich des Schwerts zu übergeben. — Wie
tadeinswcrth, nnpsycho logisch und wirklich umncnsch-
lich ist ein so'chcs Vers l;r n!

Denn, erstens sind dicicnigcn, welche izt Rebellen
find, vielleicht vorher, vielleicht »och vor einigen Wochen
gute und gehorsame Bürger gewesen, durch boshafte
Menschen sind sie zur Rebellion verführt worden, oder
sie Hal en etwa keinen Begriff von den arosim ökono-
mischen Bedürfnissen des gemeinen Wesens, nnd halten
um dieser Unwissenheitwillen die Auflage» für zu hoch,
und glauben in ihrem Herzen für die gute Sache zu
streiten. In wenigen Wochen wären sie vielleicht wie-
der eben so gute und gehorsame Bürger, wie sie cS

vorher waren. Jezt aber hat eine aufbrausende Hitze
ihre Gemüther eingenommen ngd für die bsstgemcrn-
ten und gründlichsten Vorstellungen unempfänglich, gc-
macht. Sott man nun darum das Schwerd gegen sie

gebrauchen, wett sie in dem gegenwärtigen
Augenblik schlechte Bürger sind 7 ssli man verges-
sen, daß sie vorher gut waren und nachher wieder gnt
werden können? oder soll man sie mn deswillen löten,
weil sie in dieseni Fall nicht genug Verstand und
nicht genug Kenntnisse besitzen, mm einzusehen, was
zu ihrem Frieden und zum Wohl des Vaterlandes
dienet?

Zweitens. Ein Corps Aufrührer ist meistens nicht
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im Stande, lange im Feld zu liegen; es hat nicht hin,
längliche militärische Einrichtungen, Magazine, Geld
und dergleichen. Dadurch, daß man die Sache in
die Länge zieht, kann man es ermüden; die Leiden-
schaften, an welchen der Zahn der Zeit nagt, setzen
sich. Warum sell mau denn eilend ein Uebel mit
dem Messer wegschneiden, welches die Zeit, oft die
Zeit von wenigen Monaten oder Wochen heilen kann,
ohne Menschendlnt heilen kann

Drittens. Will man anfrührische Bürger mit Gc-
walt der Waffen bezwingen, so muß dieses durch gc-
tzvrsame Bü-gcr geschehen. Um Bürger zu bezwinge»,
die diesmal schlecht sind, ovfert man gute auf.
Soll man ohne die dringendste Noth dieses thun?

Aus diesen Gründen glauben wir, etwas keines-
wegs Uebcrflüssigcs zn thun, wenn wir die Frage zu
beantworten suchen: wie können innerliche Unruhen,
auch wenn sie bereits zu wirklicher Rebellion erwach-
sen sind, dennoch ohne Vlutvergieß cn beigelegt
werden.

Die Auflösung dieser Frage wird desto dringender:
t) Durch die Unzufriedenheit, welche noch in verfehle-
denen Kantonen herrscht; 2 » und vorncmlich durch die
eingeführte Einheit der. Regierung. Ueber dielen zwei-

.ten Punkt finden wir uns zu einer uns wichtig schei-
»enden Bemerkung genöthigt.

Allerdings hatte (wir können es nicht läugnen)
das Föd rativsystcm darinn emeu guten Zug, daß
bei entstandener Zweitracht in einem Kanton die an-
der» Kanlonc durch Gesandte zn Hilfe kommen und
dem lubcl steuern konnten. Die Gcsch-chte der Eidge-
«offen liefert uns cine ganze Menge von Eremp-kn,
wie manchmal grosse Unruhen in einem Kanton durch
die Dazwischenkmift civgenössschcr Gesandtschaften bei-
ge.'eztt und das drohende Blutvergießen verhütet wurde.
Es ist beinahe kein Kanton, der nicht ein- oder mch-
reremaie von dieser Einrichtung grosse Hilft gehabt
habe.

Iezt aber haben wir nur eine Regierung und
ei» Volk. Wenn nun ein Theil des Volks sich ein-
port, so ist keine andere helvetische Obrigkeit, die von
beiden Partheicn für unpartbeii sch ange-
leben, die Vermittlung übernehmen kann. Das vor-
geschlagene Sicher eits-Tridunal und die im siebenden
Abschnitt «^gerathenen politischen Commissionen die-
nen mehr dazu, Empörungen vorzubeugen, als wirkli-
chen Aiiwich? ohne G wrltti ätiqkcit wegzuschaffen. Soll
nun das Födcrakivsystcm in diesem so wichtigen Stück,
M welchem vieler Meus den Leben beruht, vor der
En he-t der Regierung einen Vorzug haben Sollen
wir der alten Verfassung einen Vorzug vor der neuen
mgen? Sollen wir nicht vielmehr darauf bedacht seyn,

der gegenwärtigen Verfassung dasjenige Gute zu geben
weiches uns das Alte vergessen macht?

Deßwegen müssen wir darauf denken, wie auch
bei wirklicher Rebellion zu helft» sey, damit die obrig-
seitliche Au oritäl und der Gehorsam gegen die Gesetze

„ ohne Vergießung von Mmschcndlut wieder hergestellt

„ werde." Darauf denken sollen wir, „wie wir in
» Zeiten einer Rebellion, die alle Friedcnsanträgc vcr-
» schmäht, sobald sie von einer bisherigen konstitnirtm

„ Gewalt herkommen, ein neues Tribunal errichten

„ können, welches selbst die Rebellen für unparchciisch

^ halten müssen.

Deßwegen legen wir folgenden Entwurf zur Prü-
fung vor:

I. Wenn das Directorium vernimmt, daß sich das
Volk eines Distrikts, Kautons, oder auch mehrerer
Kantone tnmulttmrisch oder gar bewaffnet versammle,
daß daher eine Revolte zn besorgen sey, so ist es vcr-
»flicktet, eine ihm hinlänglich vorkommende Zahl von
Truppen aufzubieten.

II. Das Directorium läßt vermittelst dieser Trup-
pen den im Aufstand befindlichen Bezirk so enge, als'
möglich, cinschlicssen.

III. » Jedoch ist dem Director»»» ausdrüklich ver-

„ boten, gegen ein versammeltes Corps von Rebellen

» offensiv zu verfahren, und Blutvergießen anzufangen."
IV. à soll vielmehr zuerst durch Gesandte, die

es selbst erwählt, den Aixsrührern Fricdcncanlräge thun
lassen.

V. Finden die Gesandten, sie würden, wenn sie

sich zu den Ncbcllcu begaben, ihre Personen in Gefahr
setzen, so sollen sie die von dem Directorium erhalte-
nen Vorschläge denselben seh r ist l i eh. tH-m

VI. Werden sie verworfen^ so schlägt das Directs-
rinm den Rebellen vor, die Sache der Entscheidimg
dem im vorhergehenden Artickcl empfohlenen Sicher-
heits - Tribunal zu überlassen.

VII. Wird auch dieser Verschlag verworfen, so

trägt das Directorium, chees ; u m A u g riff sehr c i-
ten lassen darf, den Rebellen an, durch die Ur-
Versammlungen der aanzcn Republik, also auch der

rebellischen Bezirke, Wahimänncr wählen zn lassen.

VIII. Jede Wahlversammlung jedcS Kantons, auch
des rebellischen, wählt dann ein Glied.

^IX. Die Gesammtheit dieser Glieder'macht ein Tri-
bunal ans, welches das un p ar thcy isch e Tri-
b u n a l genannt wird.

X. Wä' rend dem dieses vorgeht, läßt das Duck-
torium den Aufrührern den Antrag thun, die beideklei»

ti.zcii Truppen bis zum. Ausspruch des vnpartheyischtw
Tribunals auseinander gehen zu lassen.

XI. Nehmen die Rebellen diesen Vorschlag nicht «h.



lind bleiben sie demnach bewaffnet beisammen, so thun
die konstitutionellen Trupvcn das nämliche.

XI!. Jenes unpartheyische Tribunal versammelt sich

sogleich nach seiner Erwähluna an einem Orte, der,
soviel möglich zwischen dem rebellischen Bezirk und dem
Aufenthaltsort der konstitutionellen Truvvcn oder der
ruhigen Bezirke in der Mine liegt, damit es dadurch
den Schein der Unparrherlich kcit zugleich mit diesergutcn
Eigenschaft selbst erhalte.

XIII. Damit auch seine völlige Unabhängigkeit
offenbar sey, so soll es während seiner ganzen Dauer
euie nulitairische Bedeckung haben, welche zur Hälfte
aus konstitutionellen und zur Hälfte aus rebellischen
Truppen besteht.

XIV. Es fodert sowohl das Direktorium als die

Ncdcllcn auf, durch Dcxutirte zu erscheinen, um das

Faktum und die Gründe und Eegengründe zu vcr-
nehmen.
- XV. Nach angehörten Gründen fallt es das Ur-

theil, welches dann von beiden Partheien dcft.'gt wer-
den muß.

XVI. Dieses Urtheil darf jedoch weder der Konsti-
tution, noch dem Gesellen widersprechen.

XVII. Nach ausgefälltem Spruch geht es sogleich

auseinander, und seine Existenz hat ein Ende.
XVIII. Nehmen die Rebellen, welches jedoch we-

gen der inzwischen verlaufenden Zeit, während welcher
sie zur Vernunft zurückkehren können, nicht wahrschein-
sich ist, auch diesen Spruch des rmparthcyischcn Tri-
5m,als nicht an, so bietet das Direktorium, ohne
zn einem Angrif berechtigt zu seyn, viermal
so viele Truppen, als die Rebellen haben, auf; es

sey denn, das; schon so viele beim ersten Aufgebot ver-

sammelt worden.
XIX. Wenn diese Truppen beisammen sind, so soll

man noch einmal den Rebellen solche Vorschläge thun,
weiche mit dem Ausspruch deS unpartheyische» Tri-
duuals übereinstimmen.

XX. Wenn ein ncncr Abschlag erfolget, so soll

man zuerst nur einen solchen rebellischen Bezirk be-

sehen, der von den Truppen der Rebellen entblößt ist.
' XXI. So oft man einen Distrikt besczt hat, so

soll man die Friedensvorschläge an die Rebellen von
neuem thun.

XXII. Wenn nunmehr noch das Hauptkorps der

Rebellen hartnäckig geblieben ist, so soll der General
der konstitutionellen Truppen eine Stellung nehmen,

we'ckc er leicht vertheidigen kann.

XXIII. Er soll trachten dem Rebeilcukorvs die Zu-
fuhr abzuschneiden.
' XXIV. Angreift» soll er auch jczt nicht; sondern

Sa er von der Regierung untcrstüzt ist, die Rebellen

aber nickt, und jede Armee jeden Tag ein Betracht-
kostet, ft sell er seine ökonomischen

Kräfte mit den ökonomischen Kräften
der Rebellen messen, und also durch anhal-
tendes Kampiren und Stehenbleiben diese ökonomisch
schwächen und ermüden.

Also soll der Zweck dieser seyn: wirkliche Rebel,
lion mit Aufopferung ökonomischer Kräfte, nicht
aber menschlichen Bluts Zu stillen.

Ein Anderes wäre es, wenn die Rebellen wirklich
offensiv zu We.ke giengcn, wenn sie nicht auf ihre«
Boden blieben, sondern solche Gemeinden übersielen,
die nicht zu ihnen stehen wollten. In solchem Falle
müßte man freilich Gewalt mit Gewalt abtreiben.

Nun glauben wir doch, jene Friedensvorschläge'
werten nicht leicht ganz ohne alle Wirkung
seyn; in jenes unpartheyische, plötzlich und nur für
diesen Fall zusammcnderuftne Geeicht würden Auf-
rührer mehr Zutrauen setzen, als in eine konstituirte
Authorität. Dieses Zutrauen wäre um so nmürlicher,
da auch die Aufrührer selbst ihre vcrhältiiißmäßige
Zahl iu das unpartheyische Tribunal gäben, schwer»
lich wird cm Volk, das nicht wirklich gedrückt «st,

wenn es auch rebellisch wird, so viele Tage so leiden-
schaftuch »l der Rebellion verharren, und von so vie-
lcn ihm augcborcuen Fricdensmitteln auch nicht Eines
gebrauchen.

Man möchte vielleicht befürchten, die Rebellen
könnten die Zeit, während weicher das unpartheyische
Tribunal sich versammelt, dazu anwenden, sich An-
Hänger zu vcr chaffcn, und aus der Rebellion wohl
gar eine Revolution zu machen. Allein wenn wir bc-
denken, daß es in einem großen Lande weit schwerer
ist, eine Révolu ion zu veranstalten, als in einem
kleinen Kanton, undchaß schon die Konstitution dem
Direktorium die Bcfugniß giebt, Aufwiegler proviso-
risch gefangen nehmen zu lasten, wenn nur dieses de-

denken, so wird sich jede Furcht bald verlieren.
Haben wir demnach einmal eine solche Anstalt,

so muffen wir, wenn wir schon hören, es seyen ein

paar Distrikte rebellisch geworden, nicht mit Schrecken
denken: da fließt eine Menge Mcnschenbmts; sondern
wir können uns damit trösten, daß zuerst ganze Wo-
chcn oder Monathe laug alle Mittel der Sanftmuth,
der Güte, des Friedens, der Vorsichtigkeit und der
Gerechtigkeit werden angewendet werden, ja daß man
auch dann nicht zu Gewaltthätigkeiten schreiten dürfe.

Wir wollen unsrer Regierung keine Vorwürfe ms-
chen, da sie diejenigen Jricdcusmltcl, die ihr zu Ge-
bote standen, anwandte, und diejenigen welche ihr
nicht zu Gebote standen, auch niclic anwenden konme,
wir wollen unsrer Regierung hierin» keine Vorwürfe
machen; aber wir glauben, wenn wir seit unsrer Re-
vokutio» eine solche Anstalt gehabt hätten, so wären
vielleicht jene schrecklichen Austritte »n Untt'.'wslden
nicht erfolget.
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